
ziehen zu lassen: „Der theoretische Kampf des Ver
fassers gegen die ,nomiativistischen‘ Lehren wird.. 
wieder entkräftet bzw. sogar aufgehoben.“ (S. 130). 
Dieses Aufheben soll dadurch geschehen sein, daß der 
Verfasser nicht weit von der Auffassung entfernt sei, 
ein Verbrechen entstehe erst „durch diverse normati- 
vistische ,Werturteile* der Richter“ (S. 130). Wenn man 
eine solche ^schwerwiegende Kritik äußert, bedarf sie 
auch einer sorgfältigen Begründung. Wir verstehen 
unter normativistisehen Lehren solche imperialistischen 
Anschauungen, die von der neukantianischen Unter
scheidung zwischen Form und Inhalt, zwischen Wertung 
und Objekt der Wertung ausgehen und mittels dieser 
neukantianischen Form der Wertung die Zerstörung der 
bürgerlichen Gesetzlichkeit durch Untergrabung des 
Tatbestandes rechtfertigen wollen. Es hätte also nach
gewiesen werden müssen, daß der Verfasser solche 
reaktionär-imperialistischen Anschauungen vertritt, die, 
vom Neukantianismus ausgehend, die Untergrabung des 
Tatbestandes, die Auflösung der Gesetzlichkeit be
zwecken. Bei einer solchen Auseinandersetzung wäre 
insbesondere zu beachten, daß nicht jede Wertung, jede 
Würdigung, jede Beurteilung eine reaktionär-imperia
listische Normativierung darstellt, also auf die Unter
grabung des Tatbestandes im Interesse der Einführung 
und Rechtfertigung eines terroristischen Gerichtssystems 
gerichtet ist13). Das haben die Rezensenten nicht ver
mocht, weil sie unbewiesene, dem Wortlaut des Ver
fassers widersprechende Konsequenzen gezogen und 
weil sie nicht nachgewiesen haben, daß er eine auf die 
Untergrabung des Tatbestandes gerichtete reaktionär
imperialistische „Wertung“ vertritt.

Aber selbst dann, wenn man annehmen würde, der 
Verfasser hätte in zwei Fällen solche normativistisehen 
Tendenzen zum Ausdruck gebracht, die mit Unversöhn
lichkeit und ohne Rücksicht auf die Person bekämpft 
werden müssen, reichten sie nicht aus, um richtige 
Thesen, insbesondere solche, die der Bekämpfung im
perialistischer Anschauungen dienen, als „aufgehoben“ 
zu erklären. Soll etwa die These, daß der dreigliedrige 
Verbrechensbegriff Belings der Rechtfertigung der Zer
störung der bürgerlichen Gesetzlichkeit dient, aufge
hoben sein? Soll die These, daß unser demokratisches 
Strafrecht jegliche Form des Gesinnungsstrafrechts ab
lehnt, entkräftet worden sein? Soll die These aufge
hoben sein, die besagt, daß die Begründung (= Feststel
lung) der strafrechtlichen Verantwortlichkeit in der 
Deutschen Demokratischen Republik allein und aus
schließlich durch die Prüfung der Tatbestandsmäßigkeit 
erfolgt? Ich halte es für wissenschaftlich unrichtig, nach 
einer derartigen Methode Schlußfolgerungen zu ziehen, 
denn Thesen, deren Richtigkeit von den Rezensenten 
selbst nicht bestritten worden ist, können nicht deshalb 
als aufgehoben bezeichnet werden, weil andere Thesen 
von ihnen als fehlerhaft empfunden werden. Diese 
Methode ist m. E. auch politisch falsch, da sie nicht der 
Verstärkung des Kampfes gegen die barbarischen im
perialistischen Lehren dient, sondern den Kampf viel
mehr dadurch abschwächt, daß als unrichtig betrachtete 
Thesen zur „Aufhebung“ richtiger, der Bekämpfung im
perialistischer Anschauungen dienender Thesen benutzt 
werden.

Ebenso kraß kommt diese formalistische Methode auf 
S. 132 zum Ausdruck. Die Rezensenten gehen auf den 
sachlichen Inhalt des ersten Versuches, die deutsche 
„normative Schule“ in ihrer Gesamtheit zu bekämpfen,

werden dürfte. Eine solche Auffassung widerspricht nicht nur 
der gerichtlichen Praxis, sondern ist auch gefährlich. Von einer 
„willkürlichen Strafzumessung“ kann hierbei keine Rede sein. 
Der Verfasser trug sich mit der Absicht, in diesem Diskus
sionsbeitrag das Problem der Individualisierung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit zu behandeln. Dies würde je
doch den Umfang dieses Artikels sprengen. Es soll daher nur 
darauf hingewiesen werden, daß der Kampf gegen das Ein
dringen .normativistischer Lehren' nicht zum Positivismus und 
zum Formalismus führen darf; es wird vielmehr die Rolle des 
sozialistischen Rechtsbewußtseins in der Tätigkeit der Gerichte 
darzustellen sein. Das Gericht stellt nicht nur Tatsachen 
fest, sondern beurteilt und wertet sie auf Grund seines sozia
listischen Rechtsbewußtseins. Das Gericht nimmt keine formal
mechanische Subsumtion vor, sondern wendet auf Grund der 
Beurteilung von Tatsachen und der Beurteilung des Tatbe
standes die Gesetze entsprechend dem in ihnen zum Ausdruck 
gelangenden Willen des werktätigen Volkes an.

iS) siehe Anm. 12. Aus diesem Grunde scheint mir auch 
das Wort „Feststellung“ nicht geeignet zu sein. Das Gericht 
stellt fest und b e u r t e i l t  auf Grund seines sozialistischen 
Rechtsbewußtseins.

nicht ein,. Sie erwähnen lediglich nebenbei, daß er „in 
seinem Kern“ positiv sei. Trotzdem benutzen sie wirk
lich oder scheinbar vorhandene formelle Fehler, um den 
Inhalt selbst als „ernsthaft in Frage gestellt“ zu er
klären. Eine solche Methode, den Inhalt durch Hinweise 
auf formelle Fehler zu liquidieren, halte ich für 
politisch und für wissenschaftlich fehlerhaft. Wenn 
die Rezensenten dies etwa mit der These der Einheit 
von Form und Inhalt zu begründen versuchen sollten, 
so scheint es mir erforderlich zu sein, darauf hinzu
weisen, daß sie dann die marxistisch-leninistische Lehre 
über das Verhältnis von Form und Inhalt vulgarisieren 
und entstellen würden. M a r x  lehrt uns vielmehr, daß 
wir „in jedem Systeme die Bestimmungen selbst, die 
durchgehenden wirklichen Kristallisationen von den Be
weisen, den Rechtfertigungen in Gesprächen, der Dar
stellung“ zu trennen haben. Er weist darauf hin, daß man 
„Wesentliches und Unwesentliches, Darstellung und 
Inhalt“ zu unterscheiden habe14). Wesentlich ist aber der 
sachliche Inhalt der Ausführungen. Zu fragen ist, ob die 
Thesen des theoretischen Kampfes gegen die „normative 
Schule“ richtig und geeignet sind, den Kampf gegen 
das Eindringen der imperialistischen Lehren in Theorie 
und Praxis zu führen. Diese Frage haben die Rezen
senten nicht gestellt und deshalb auch nicht beantwortet. 
Würden sie daneben auf formelle Fehler hingewiesen 
und erklärt haben, daß solche Formfehler die Wirksam
keit der Auseinandersetzung hemmen und deshalb ver
mieden werden müssen, so würde ich solche Ausfüh
rungen unterstreichen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein weite
res Beispiel erwähnen, um damit das Eingehen auf 
ähnliche Argumente auch bei der Behandlung anderer 
Probleme im Interesse der Fortführung einer frucht
baren Diskussion abzuschließen. Der Verfasser definiert 
die Handlung als zielgerichtete, bewußte Willensbetäti
gung bzw. als zielgerichtete Tätigkeit15 16). Er erwähnt 
ausdrücklich18), daß er das Wort „Betätigung“ bzw. 
„Tätigkeit“ zur Bezeichnung der äußeren Seite der 
Handlung verwendet. Er tat das unter Anwendung der 
Erkenntnisse von Marx, der die Arbeit als zweckmäßige 
Tätigkeit definiert, und von Lenin, der die zielsetzende 
Tätigkeit als objektiven Prozeß bezeichnet. Er weist 
auf der gleichen Seite mehrfach darauf hin, daß die 
Handlung aus objektiven und subjektiven Elementen 
besteht, und gibt dem nächsten Absatz die Überschrift: 
„Die Handlung als Einheit objektiver und subjektiver 
Elemente“. Trotzdem behaupten die Rezensenten, daß 
der Verfasser damit eine idealistische Konzeption ver
trete (S. 131). Um diese Behauptung beweisen zu kön
nen, hätten die Rezensenten ausführen müssen, daß der 
Verfasser die objektive Seite der Handlung liquidiere, 
daß er die Handlung allein als abstrakt-geistige und 
nicht als materielle Tätigkeit auffasse und erklärt habe, 
sie werde nicht durch die materiellen Ums'.ände, sondern 
ausschließlich durch Ideen bestimmt, die keinerlei mate
rielle Ursachen haben sollen. Hinzu kommt, daß die 
Rezensenten noch darauf hinweisen, der Verfasser habe 
daraus keine idealistischen Schlußfolgerungen gezogen 
— (was er auch nicht tun konnte, da er die Auffassung, 
das Bewußtsein bestimme das Sein, nicht vertritt).

Es scheint mir weiter erforderlich zu sein, auf einen 
anderen Irrtum der Rezensenten hinzuweisen. Es wird 
kritisiert, daß der Verfasser ihm bekannte Diskussionen 
in der Sowjetwissenschaft, insbesondere darüber, daß 
die Sowjetwissenschaft das Problem der Unterscheidung 
zwischen Grundlagen und Voraussetzungen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit aufgeworfen und die 
zweite Grundthese „in Frage gestellt“ habe, nicht be
rücksichtigt (S. 131) und damit den Lesern verschwiegen 
habe. Ich möchte die Rezensenten daran erinnern, daß 
sowohl ihnen als auch dem Verfasser konkrete Äuße
rungen über diese Probleme erst durch Heft 8 der 
Zeitschrift „Sowjetstaat und Sowjetrecht“ bekannt ge
worden sind, das uns erst Ende des Jahres 1952, somit 
nach Drucklegung und Verbreitung der Publikation, 
zugänglich geworden ist. Der Verfasser konnte sich 
also zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse dieser Diskus
sion nicht angeeignet haben und sie infolgedessen auch 
nicht verwenden.

U )  zitiert nach Glasser: Uber die Arbeitsmethoden der
Klassiker des Marxismus-Leninismus, Berlin 1948, S. 11.

15) Geräts, a. a. O. S. 25.
16) Geräts, a. a. O. S. 24.
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